
 

 

Berlin, 29.03.2017 

Das Entgelttransparenzgesetz führt zum Ziel: Lohngerechtigkeit jetzt! 

„Das Entgelttransparenzgesetz ist nicht nur eine Weichenstellung auf dem Weg zur 
Lohngerechtigkeit, sondern ein konkreter Schritt zu mehr Gleichberechtigung in Deutschland. Der 
gefundene gesetzliche Kompromiss ist ein Gewinn für Frauen. Die Lohnlücke soll zukünftig der 
Vergangenheit angehören. Seit 2010 hat die Frauen Union nicht locker gelassen und sich massiv für 
eine gesetzliche Regelung zur Lohngerechtigkeit eingesetzt. Freiwillige Selbstvereinbarungen waren 
keine Lösung, so freuen wir uns nun über das Gesetz“, erklärt Annette Widmann-Mauz, Vorsitzende 
der Frauen Union der CDU Deutschlands zur 2./3. Lesung des Gesetzentwurfs zur Förderung der 
Transparenz von Entgeltstrukturen im Deutschen Bundestag. 

Annette Widmann-Mauz: „Wir brauchen mehr Transparenz, denn die nachgewiesene Lohnlücke von 
Frauen wird im Alter zur Rentenlücke. Zunehmend mehr Frauen sind im Alter nicht mehr über ihren 
Ehepartner oder eine Witwenrente abgesichert. Eine eigenständige Altersvorsorge von Frauen wird 
immer wichtiger. Lohngleichheit ist ein entscheidender Beitrag dazu.“ 

Der Ausbau der Kindertagesbetreuung, das ElterngeldPlus oder das Gesetz zur gleichberechtigten 
Teilhabe von Frauen an Führungspositionen sind Beispiele für Maßnahmen, die von der 
unionsgeführten Bundesregierung bereits umgesetzt wurden. Nun sind die Arbeitgeber, die 
Gewerkschaften und die Betriebsräte in der Verantwortung. 

Die Frauen Union der CDU wird die Umsetzung des Entgelttransparenzgesetzes sorgfältig 
beobachten. 
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